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Index

97 Öffentliches Auftragswesen

Norm

BVergG 2018 §347 Abs1 Z2

1. BVergG 2018 § 347 heute

2. BVergG 2018 § 347 gültig ab 21.08.2018

Rechtssatz

Durch die Regelung des § 347 Abs. 1 Z 2 BVergG 2018 soll sichergestellt werden, dass nur Rechtsverstöße, die ein

anderes Ergebnis des Vergabeverfahrens bewirken können, eine Nichtigerklärung einer Aufraggeberentscheidung

rechtfertigen.Durch die Regelung des Paragraph 347, Absatz eins, Zi;er 2, BVergG 2018 soll sichergestellt werden, dass

nur Rechtsverstöße, die ein anderes Ergebnis des Vergabeverfahrens bewirken können, eine Nichtigerklärung einer

Aufraggeberentscheidung rechtfertigen.
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